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Leseprobe 

 

Textprobe:

Kapitel 4, Die Rechte von Patientinnen und Pflegebedürftigen:

 

Ein Recht ist ein verfassungsgemäß oder rechtlich zugesicherter Anspruch eines Menschen

(subjektives Recht). Die Patientinnen sind mit einer Reihe von fundamentalen Rechten aus

Verfassungs-, Verwaltungs-, Straf- und Zivilrecht ausgestattet. Es ergeben sich somit

verschiedene Rechtsansprüche aus unterschiedlichen Anspruchspositionen wie z. B.

aus ihrem Status als Mensch.

(Grundrechte; Art. 1,2,3, GG).

(Strafrecht: §§ 203, 211, 212, 223278, 323).

(Zivilrecht: §§ 611, 613, 823) sowie: als Krankenversicherte (§§ 20, 25, 27, 39, 70 SGB V), als

Pflegeversicherte (§§ 2, 7, 28, [36 – 45], SGB XI), als Sozialhilfeberechtigte ( §§ 36, 37, 39, 40,

67, 68, 69, 75 BSHG) und als Bewohnerin eines Alten(Pflege)-Heimes (§§ 5, 7, 8, 10, 15 HeimG.

Den Patientinnen sind aber ihre Rechte oftmals nur ungenügend bekannt oder sie nehmen die

ihnen bekannten Rechte nur sehr zurückhaltend wahr. Patientinnen werden immer noch nicht als

gleichberechtigte Partnerinnen im Medizinbetrieb angesehen. Zunehmend werden Patientinnen

aber nicht mehr nur als Empfängerinnen von Leistungen wahrgenommen, sondern immer mehr

auch als zahlende und zahlungskräftige Kundinnen und Verbraucherinnen betrachtet.

Die Patientinnenrechte haben ihre Grundlage im Grundgesetz und sind durch die Rechtsprechung

präzisiert worden. Schon im Jahre 1999 haben verschiedene hauptsächlich aus dem

Gesundheitsbereich stammende gesellschaftliche Gruppen eine Deklaration der

Patientinnenrechte verfasst. Auf dieser Grundlage, einer ersten amtlichen Zusammenstellung der

Patientinnenrechte, erfolgte am 9./10. Juni 1999 der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz

zur ‘Charta der Patientenrechte’.

Dabei will die ‘.Charta der Patientenrechte [.] zu einem erfolgreichen Patientenschutz beitragen,

informierte Patientenentscheidungen im Gespräch mit dem Arzt ermöglichen und das

gegenseitige Gespräch, das Voraussetzung für den Erfolg jeder ärztlichen Behandlung ist,

anregen.’ Weiterhin soll sie ‘.die Entstehung und Entwicklung eines guten Vertrauensverhältnisses

zwischen Arzt und Patient fördern, über die rechtlichen Rahmenbedingungen informieren und

Sicherheit verschaffen, Rechten zur Durchsetzung verhelfen und gleichzeitig berücksichtigen,

dass das kooperative Gespräch zwischen den Beteiligten die Basis der guten

Vertrauensbeziehung bildet’ und geht deshalb ‘.von einem Modell partnerschaftlicher Kooperation

und nicht von einem Modell paternalistischer Betreuung aus’.

Bei Durchsicht der in der Patientencharta niedergeschriebenen Patientinnenrechte fällt auf, dass

sich die Regelungen vor allem auf die juristischen Verhältnisklärungen zwischen Ärztinnen und

Patientinnen beziehen. Einzig unter dem Punkt II: ‘Rechte des Patienten während der

Behandlung’ findet sich die Pflege vertreten. Danach hat die Patientin ‘.während der Behandlung

auch ein Recht auf qualifizierte Pflege und Betreuung.’. Dieses Recht auf qualifizierte Pflege

werde ich unter 4.1 gesondert aufzeigen.

Wie schon erwähnt, stellt die Charta der Patientinnenrechte ausschließlich eine Sammlung von



Ansprüchen aufgrund bestehender Gesetze dar. Die Patientin erhält dadurch einen Überblick über

ihre Rechte – die Charta selbst bietet jedoch keine rechtliche Anspruchsgrundlage.

Da ich mich in dieser Arbeit vor allem auf die Rechte der Pflegebedürftigen im Rahmen des

Pflegequalitätssicherungsgesetzes und des Heimgesetzes beziehen werde und in der stationären

Altenpflege das Ärztin–Patientin Verhältnis kaum existiert, können Rechte der Pflegebedürftigen

nur indirekt aus der Präambel der Patientencharta oder analog zu den niedergeschriebenen

Patientinnenrechten abgeleitet werden.


